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Vertrag zur Gründung der EWG - Protokoll über das Zollkontingent für die Einfuhr 
von ungebranntem Kaffee (Ex 09.01 der Brüsseler Nomenklatur)

 DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Abkommen beigefügt sind: 

A. Für Italien 

Während des ersten Zeitraums der Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete mit der 
Gemeinschaft gelten nach der ersten gemäß Artikel 23 dieses Vertrags vorgenommenen Änderung der 
Zollsätze für die Einfuhr von ungebranntem Kaffee aus dritten Ländern in das Hoheitsgebiet Italiens die bei 
Inkrafttreten des Vertrags anwendbaren Zollsätze im Rahmen eines Jahreskontingents in Höhe der 
Gesamteinfuhr von ungebranntem Kaffee nach Italien aus dritten Ländern im Jahre 1956. 

Von dem sechsten Jahr nach Inkrafttreten des Vertrags an wird bis zum Ende der zweiten Stufe das im 
vorstehenden Absatz vorgesehene Anfangskontingent um 20 v.H. herabgesetzt. 

Mit Beginn der dritten Stufe wird das Kontingent für die Dauer derselben auf 50 v.H. des 
Anfangskontingents festgesetzt. 

Nach Ablauf der Übergangszeit kann für einen Zeitraum von vier Jahren die Einfuhr von ungebranntem 
Kaffee nach Italien weiterhin bis zu 20 v.H. des Anfangskontingents zu den bei Inkrafttreten dieses Vertrags 
dort anwendbaren Zollsätzen erfolgen. 

Die Kommission prüft, ob der in vorstehendem Absatz vorgesehene Hundertsatz und die dort bezeichnete 
Frist gerechtfertigt sind. 

Für die außerhalb der oben vorgesehenen Kontingente eingeführten Mengen galten die Bestimmungen 
dieses Vertrags. 

B. Für die Beneluxländer 

Mit Beginn der zweiten Stufe und für ihre Dauer kann ungebrannter Kaffee aus dritten Ländern in die 
Hoheitsgebiete der Beneluxländer bis zu 85 v.H. der Gesamtmenge, die im letzten mit statistischen 
Unterlagen belegten Jahr eingeführt wurde, weiterhin zollfrei eingeführt werden. 

Mit Beginn der dritten Stufe und für ihre Dauer wird die im vorstehenden Absatz bezeichnete Menge auf 50 
v.H. der Gesamteinfuhr von ungebranntem Kaffee im letzten mit statistischen Unterlagen belegten Jahr 
herabgesetzt. 

Für die außerhalb der oben vorgesehenen Kontingente eingeführten Mengen gelten die Bestimmungen 
dieses Vertrags. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundfünfzig.

P. H. Spaak. J. Ch. Snoy et d’Oppuers.
Adenauer. Hallstein.
Pineau. M. Faure.
Antonio Segni. Gaetano Martino.
Bech. Lambert Schaus.
J. Luns. J. Linthorst Homan.


